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oder Bezirke zum Eigenthum besaß, sondern ihre Obern und
Vorsteher nach ihrem Gutachten den Völkern und Familien,
welche sich zusammcngethan hatten, das nöthige Land anwiesen,
um es zu besäen und im folgenden Jahre wieder zu verlassen.
Vieles, was Tacitus von den Germanen im allgemeinen sagt,
ohne daß es auf die ruhigen Einzelwohner paßte, ist aus diesen
Casarschen Beschreibungen entlehnt, z. B. das bekannte:

per SUNOS ninlsnl et superest aZer "). Jene Suevcn-Ver-
fassung möchte übrigens wohl nur ein vorübergehender Zustand
eines auf der Wanderung begriffenen Volkes gewesen seyn, der
nicht dauerhaft seyn konnte, nicht war, nachdem Cäsar es von
dem Zuge nach Gallien zurückgetrieben. Die auf jene verschieb
dcne Sueven-Verfassung gegründete wesentliche Unterscheidung
eines Sachsen- und Schwaben-Rechts möchte daher wohl mehr
eine zu gewagte Hypothese Mösers '*) seyn "), gerade wie
die lange beliebte Behauptung, daß die Namen Sachsen und
Sueven keineswegs verschiedene Völker, sondern verschiedene
Verhältnisse der Gesellschaft — Schweifen und Sitzen — be¬
zeichnen, eine Behauptung'*), die Luden '*) nur noch bei
den blinden Anhängern Mösers gelten läßt. —

15.

So stätig auch die auf geschlossene Höfe gegründete Ver¬
fassung Germaniens war, so waren die Deutschen doch ein al¬
tes Volk, sie halten eine Geschichte, sie hatten eine Religion,

11) 6->p. 26-

12) 8- 7-

13) Wenigstens kann die von MLser zur Begründung seiner Ansicht
angeführte Stelle des ^«cir. in (Isrm. c. 18. über den aus Pferd
und Waffen bestehenden Brautschatz der deutschen Frau ebenso gut
auf die Braut eine« Gefolgsmannes, als auf die Sueven. Braut
bezogen werden, Wik ja auch mehrere andere Beschreibungen im
1?->c>ru- z. B. von der Faulheit, der Spielsucht, mehr aus die INÜ.
ßigen Gefolge, als auf den Stamm der Nation, paffen. TacituS
war nie in Deutschland, er sammelte und setzte zusammen! —

14) Möser«. Abschn. III. §. 5.

15) Not« zur Uebersetzung von Sismonde de Sismondit Geschichte
von Frankreich Bd. 1. S. 156.
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und es läßt sich daher kaum bezweifeln, daß sie ausgezeichnete

alte Geschlechter, einen Adel, hatten, denn immer ja tauchen

im Flusse der Jahrhunderte einzelne Geschlechter aus dem Stro-

me auf. Tacitus erwähnt dieses Adels mehrmals. Im

Kap. 7. sagt er: „Roges ex nodilitato, duoos ex virtute
„somont. I>loo rogibos inLnita aut übers potostas: ei duoe»
„oxomplo xotius, ^usm imporio; si prompti, si ooospdooi,
„si ante soioin agant, adnürstiono praosunt. Lotoriuo, no^uo
„animndvortoio, noi^ue vineire, ne voidreraro Duldern, nisi
„ssoei dotidus pormissnm: non ^oasi io poooanr, nee dnois
„jussu; sod velut Deo impoianto, ^nein adosso dellanti-
„dns ereänni." Also war der Adel der, der gemeinen Frei¬

heit unschädliche, Fürstenstamm, aus dem der Fürst gewählt

ward. In den größeren Vereinen hatten die Stammfürsten

die Leitung und Vorberathung wichtiger, die Entscheidung min¬

der wichtiger Sachen. „Do ininoribus robns ^rincipos
„oonsultsnt; do nisjorilius oinnos: ita tamon, nt oa ^no^ne,
„Quorum ^ones xloboin sidntriuin ost, a^nd ^i'inoixos p>or-
„tiaotentur. — — Dt turlrao plscnit, oonsidont aiinati.
„8ilentium per sseordotos, e^nidns tnm ot oovroendi jns
„ost, impei atun. Alox Rox, vol Drinoops, pn oni aotas online,
„pront nodilitss, ^ront doons Irolloinrn, ^>>out taoundis
„ost, andinntni', auotooitato suadendi inagis, c^iarn jndondi
„xotesisie." Nach osp. » 2 . werden in den Versammlungen
(ooneiliis) die ^rinois>6S gewählt, r^ni jnna por pggos vioos-
g^no roddant; diese Rechtsprechung konnte übrigens der Frei¬

heit nicht schaden, denn es heißt gleich weiter: „Oenteni sin-
„gulis ox plolio ooinitos, oonsilium simnl et anotoritas,
„sdsnnt— Das (iax. >3. spricht von einer insignis

16) Schlüter übersetzt hier „Zentrichter." Ich würde mich versucht
finden, hier schon die, den ungebotenen Gerichtstagenbeiwohnende,
Schöffen zu finden, obgleich v. Savigny in der Geschichte de»
römischen Rechts im Mittelalter Bd. I. S. 197. diese Einrichtung
erst seit Carl dem Großen aufkommenläßt. Denn es läßt sich
recht gut annehmen, daß die Gründe, welche die spätere Einfüh¬
rung dieser Anstalt veranlaßt haben sollen — nämlich das Lu>«
bleiben einer hinreichenden Zahl Wehren an, kein allgemeine» In-
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nobilltar, die auch Minderjährigen Fürsten-Würde geben könne.
Von xi'in6ixv8, die Gefolge halten, sprechen >Z. ,4. —
Aus dem Ganzen geht soviel hervor, daß der Adel nicht eigent¬
lich , wie im neuen Europa, ein zwischen Fürst und Volk ste¬
hender zahlreicher Stand, sondern wahrscheinlich der Stamm
war, aus dem die Volkshäupter genommen wurden. — Allein
welches der Ursprung des Adels war, darnach wird man lange
vergeblich fragen. Möser") glaubt, die Offizierstellen im
Heerbann scyen erblich geworden, und die von ihnen besessenen
Güter damit einigermaßen erhöht worden, eine Hypothese, auf
die Kindlinger seine Ansicht von den Obcrhösen gegründet
zu haben scheint. Allein jene Hypothese hat gewiß wenig für
sich, wenn wir im oax. 7. des Hit. äe INOI-. Oerin. lesen
„<1uee8 ox virtuto 8umunt," was an sich auch schon der
Natur der Sache gemäß ist, und bei einem Volke, das seine
Freiheit bewahrt hat, auch aufrecht erhalten werden wird. —
Ich glaube, daß eben das das Eigene des wahren alten Adels
ist, daß man seinen Ursprung nicht weiß, daß er sich in ein
mythisches Dunkel verliert; all« Völker haben aus einer solchen
mythischen Vorzeit ihre Helden- und edle Geschlechter. Konnten
es nicht die Nachkommen derer fcyn, die das Volk aus dem
Orient als begeisterte Führer in seine Stammsitze geleitet, Ge¬
setze und religiöse Einrichtungen begründet u. s. w.?

In den L-egea der Germanischen Nationen finden wir auch
den Unterschied zwischen Adel und Freien bestätigt. In der l-ex
krislonwm ") ist die Composition dcSNoKUiü zu 86 8oliäi, und

rereffe habenden, Gerichtstagen, — auch früher schon Statt gesun¬
den haben. Recht zweckmäßig war es da also, auf jede Unterab-
theilung des Gau's—auf die Hundreda—einen Beisitzer abzuordnen.
Es findet sich j« auch keine Spur, kein Capitular, kein Geschicht¬
schreiber, keine Formel, die uns «inen Ursprung der Schöffen in
späterer Zeit berichte; finden wir aber in diesen dlenroni, des
1»ciruo dir Schiffen, so ist alle Schwierigkeit gehoben. Damit
streitet «S nun keineswegs, daß der Umstand überhaupt urtheilfä-
hig war, die Institution der Schöffen hatte darum doch ihr« Wich¬
tigkeit.

17) Abschn. I. §. 26.
18) lir, 1. ck, tloinicilliii. j. 1, Z, 5, 6. 8, 9«
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die des Iiiber zu 53 Loliäi festgestellt. Die I-ex ^nglio-
rum et 'VVorinorum, kov 08 t ll'lluringorum sagt "): „8i

^äslinAuin oooiäerit, hoc> soliäis ooinponsi. <^ui
„libo'rum ovciilerit, 200 sol. oomponsi." In der I-ex kur-
AunäionE, welche eigentlich kein Compositioncn-System hat^
indem sie, treu ihrem Bestreben, sich mit den alten Bewohnern,
den Römern, zu befreunden "), den vorsätzlichen Lodschlag mit
dem Tode bestraft"), wird für den Fall des Todschlags in
Folge vorherigen Angriffs die Hälfte des, früher vor Festsetzung
der Todesstrafe üblich gewesenen Wehrgeldes bestimmt, und hier
zwischen oxiimati 8 noiiilis, moäioci'ir IN populo, und iniaor
xei'sona unterschieden"). Da aber im l'it. 5 . llo lüs, c^ui
llsgollo, tusio, caloo ^el xuAno xeroutiunt nur zwischen in-
Asiiuus, Iibei-tu8 und 8Lrvu8 Llienu8 unterschieden wird, so
wird eS doch zweifelhaft, ob die beim liomiciäiumangebrachte
Unterscheidung eine wirkliche publizistische Volks-Abtheilung,
oder nur eine ungefähre Klassifikation nach allgemeinen Vermö¬
gens- und AnsehenS-Verhältnissen andeute, was um so mehr
wahrscheinlich seyn möchte, da zwischen Römer und Burgunder
nicht unterschiedenwird, folglich auch der burgundische Nationak-
Adel schwerlich gemeint seyn kann, wie denn auch im I'ir. 26
äe 6X0,18818 äentibu 8, wo wieder eine dreifache Compositions-

Leiter ist, „oxtiinsti Luigunäioni vol Uom-mo nodili" gesagt
wird, obgleich, wenn ein Burgundischer Adel gemeint wäre,

19) lir. 1. äs Iiomici6ii» 1-2,
20) Llouto-guieu Lrprii äe, loix. l,ir. 28- cli. 1, Z.
21) lik, 2- äs liomiciitii» §. 1.

22) 1>r. 2. § 2. „llluck isuo Luis lsgi rsiiousdili csuiuimu» pro-
„visioai »ul>!,azi, m »icui korrs » c,uocuuqu, iolar» ri, susrik,
„ui »ui icübu, rerborum» »ur rulusribus urgeriur, si 6uui
„iars^uirur psrcurieorem liolors sur iuäixosnous compulsu»
„occiclsrit, ,t<zus iis 5-cIuin r« ips», sur isouei,, ^uibu, creäi
„posiik, teiribu, kuorir Loiuprobstulu, msäirrsreiu prsiü ,«cuu-
„(lum ^usülsreiu p«r«ou»s occiii psrsntibu« coxsiur exiolrsrs:
„doe e»t, »i opümslsm oob'Ikm occiclsrir, io rneiliersrem prerii
„15S»o>., »i »lirzusm iu populo uo,rro msiliocrem lyg, pr»
„minor» Person» 75 »olirli» prsocipiuiu» uurnorsr«."
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gewiß derselbe nicht mit optimal., sondern eher mit noicklis be¬

zeichnet sc m würde. Der Adel scheint sich hier also auf die

Königliche Familie beschränkt zu haben, — also der obigen An¬

sicht vom deutschen uodilis gemäß, — und die Composition des

optimal. Lui'giinclio kann sich selbstredend hierauf nicht erstrecken,

da man natürlicher Weise ein Anlaßgeben derselben zum Lod¬

schlag nicht voraussetzen, mithin immer die Todesstrafe bei

Tödtung eines aus derselben eintreten mußte. Schon ein Kö¬

niglicher Rentmeister, «clor i-eAiiE ckomus, hatte ja das höchste

Wehrqeld gleich dem optimat. Uurgunckio "), also die Glie¬

der der ve^ia ckomus gewiß nicht das gleiche")! — In der

U.ajuvaviortim ") wird 5 Geschlechtern eine doppelte, und

dem Herzogs-Geschlecht der Agilolfinger eine vierfache Compo¬

sition gesickert, wahrscheinlich waren diese Geschlechter der Huvsi,

Throzza, Fagana, Hahilingua, Aennion, Stammfürste» früherer

einzelner Stämme des Bojer-Volks gewesen"); fünf Geschlech¬

ter eigentlicher Adel wäre doch wohl zu wenig für das große

Volk der Bojer.

Diejenigen, welche, wie Möser"), Eichhorn"), v.

Savignp"), Ick»r>tes^uiou ") einen Abel als Volks-

Unterscheidung, und nicht blos als Stammfürsten, annehmen,

22 ) 15c. 50, 6« occ'iiis scroridu« i»n> Uegiae chomu, quam prirslo-
rum § I.

24) kAoute-guiou Dir. ZO. cd. 25- bat daher wobt Unrecht, wenn er,
um Dubos Meinung über den, bei den Franken fehlenden, Abel

sä sb»ur-lum zu reduciren, sich auf die Dex Lurguuch. beruft,

indem diese vielmehr, wie oben ausgeführt» den gedachten Beweis

nicht liefert.

25) 15t. 2. cap. 20. l)v elucum genealogia §. 1. 2.

26) Zschokke Bairische Geschichte Bd. 1. S. 38. vermutbet auch,

baß dieser Stämme Urheber einst verschiedener Völkerrotten Häupt¬

linge gewesen, als diese daS Land den Römern genommen und
Gauen und Leute unter sich getheilt.

27) Möser Abschn. 1. §. 26. Abschn. 2. §. 40. Not- b.

28) Deutsche Staats - und Rechts-Geschichte Bd. 1. ß. 47.

29) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter Bd, 1. S. 132.136.

SO) Sieh« Not« 24.



finden sich in Verlegenheit gesetzt dadurch, daß dielte» Sslios ")

und die I-ox loi,ii>r ") nur von k'runcus oder ingenuus

bei der Composition sprechen, durchaus aber nicht von einem

Adel"). Man sucht sich dadurch zu helfen, daß die Antru-

stionen, denen ein dreifaches Wehrgeld bestimmt ist"), die

Stelle des Adels vertreten sollen, indem der alte Adel seine Ehre

dem König aufgeopscrt habe. Allein der ^nirusiio — der ein

Königlicher Bediensteter war, der, nachdem ihm das Amt an-

vcrtraut war, mit der dienstpflichtigen Mannschaft, die unter

ihm stand, (^l'imsnnia) zum Könige kommen, den Amtseid

(ti'H8toln oi liävlitateitt) schwören mußte, und von nun an

(cleinoeps) zu den Aiitrustionen gezahlt ward ") — hatte sein

erhöhtes Wehrgeld offenbar nicht als Erbadlichcr, der er, da

vielmehr alle Franken als der erobercnde herrschende Stamm

adlich waren, nicht war, sondern weil er in den Königlichen

Dienst ausgenommen war, gerade so wie dcr Oravio ") und die,

so im Königlichen Dienste vor dem Feinde standen"), ein drei¬

faches Wehrgeld hatten / ohne darum adlich zu seyn")! —

Auch aus dem Capitular Karls des Großen für die besiegten

Sachsen"), wo ganz deutlich Mobiles und Ingonui unterschie¬

den werden, wahrend Karls Capitular für die Ripuarier §°) mit

keiner Sylbe des l^ok>ili8 gedenkt, sondern einzig von dem ln§enuu8

spricht, geht hervor, daß der Franken Volk nicht in »obilds und

ZI) l'ik. 4L.

32) lil. 7. 36.
3I) Worauf sich auch Oubo», LiLbli'eiemvok äs I» rvousrcbi« krrii-

2»i»e lomo III. Liv. VI. cb. IV. p. 304., der nur einen Stand
der Franken annimmt, beruft.

>84) Lex Lol. Vil. 44. c»p. 1. Lsx kipuorior 3?ic, 7. I I.
85 ) AHreiilsi korm. I. Ig.

36) Lsx Solls. lir. 5. 7.

87) L-x Sri. 1'ir. 66. Z. 1. 3.
38) Siehe Llontlosisr lom. I. p. 100—102. Luden Note zu

EiSmonde Bd. 1. S. 147—152.

39) Lopilulsrio äs psrlibuo Saxonias. Lop. 16, 17- 19. 20. Lapir,
äs aon. 797, Lap. 3 st 5-

40) Lapiculars quarruin »nai gOZ, oira äs l-sxa kipuar. cap. 1. §.4
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ingenui unterschieden werden kann"'). — Warum aber bei
anderen Völkern Nodiles und nicht bei den Franken? Dies zu

erklären, ist nach unsrer Ansicht so sehr schwer nicht. Waren

ja doch die fränkischen Stammfürsten vor und nach durch Chlodwig

ermordet - 2 -! Laßt es sich erwarten, daß den etwa übrig ge¬

bliebenen Familien der Erwürgten von Chlodwig, unter besten

Regierung wahrscheinlich die I-ox redigirt ward ein

erhöhtes Wehrgeld bestimmt worden?! — Damit scheint also

das Rathsel gelöst: der Inhaber des mit Blut gedüngten Throns

wat der einzige Rodilis des fränkischen Volks, während andere

Völker ihre Stammfürstcn behielten, worunter bekanntlich auch

die Sachsen gehörten, die darum auch — siehe Note 39 — beim

Wehrgelde die angemessene Unterscheidung festhielten.

Soweit nun die Mobiles in Deutschland erhalten sind, ha¬

ben sie den späteren Herren-, dann Reichsgrafen- und Fürsten-

Stand gebildet. —
16.

Da die Sklaverei in der ganzen alten Welt hergebracht

war, so war sie natürlich auch den Germanen nicht unbekannt.

Tacirus") erzählt uns von der Spielsucht der Deutschen,

wie sic, wenn alles verloren, auf den letzten entscheidenden Wurf

Leib und Freiheit setzen, der Verlierende sodann, um Wort zu

halten, in die freiwillige Knechtschaft gehe, sich binden und ver¬

kaufen lasse, und Sklaven dieser Art vom Herrn, um sich der

Schaam ob solchen Gewinns zu entledigen, verhandelt werden.

Daß die Deutschen Sklaven gleich den kultivirten Völkern ge¬

kauft, daß sich bei ihnen, wie bei diesen, der Ackerbau und die

Handwerke auf ein solches Sklavenwesen gegründet, das lesen

wir nirgend, und würde mit der Natur der bestandenen einfa¬

chen Verhältnisse, so wie mit der Geldarmuth des Volks, streiten.

Nur als Verkäufer von, im Kriege oder im Spiel gemachten,

41) Zum Bach Ideen über Recht, Staat und Staatsgewalt re, LH. II.
S. 27. ff.

42) Siehe Ouboe Lrabli,,. Q. II. cb. 2. 1. Ul. p. 2V. SiSmonde
Bd. 1. S. L65 — 269.

43) Eichhorn §. 35.
44) ln tLoim. c. 24.
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